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In Zukunft barrierefrei! 

Jeder möchte so lange wie möglich selbstbestimmt in 
der eigenen Wohnung leben. Barrierefreiheit ist die 
Grundvoraussetzung dafür. Sie bietet Komfort und  
Sicherheit in allen Lebenslagen. 

Bewegungsräume
Bewegungsflächen von ausreichender Größe sind ein 
zentraler Punkt des barrierefreien Bauens. Vor der 
Planung sollte geklärt sein, ob man „nur“ barrierefrei 
bauen möchte oder die Wohnbereiche uneingeschränkt 
mit dem Rollstuhl (R) nutzbar sein sollen. Bewegungs-
flächen müssen mindestens 120 × 120 cm, für Personen 
im Rollstuhl 150 × 150 cm betragen. Sie dürfen sich 
überlagern. Oft hilft es, einzelne Möbelstücke zu ent-
fernen, um mehr Bewegungsfläche zu schaffen.

 Die gültige Norm DIN 18040 Teil 2 für  
Wohnbereiche unterscheidet zwischen 
barrierefrei und rollstuhlgerecht (R).
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barrierefrei bauen&wohnen
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Barrierefrei 
ankommen!
Planen, Bauen, Modernisieren  
in Eingangs- und Wohnbereichen

Barrierefrei 
wohnen!
Planen, Bauen, Modernisieren  
in Wohnräumen

Wohnungsinnentüren 
Türen müssen grundsätzlich schwellenlos sein. Die DIN 
unterscheidet zwischen bar rierefreien und rollstuhlge-
rechten (R) Türen, zum Beispiel bei der Türbreite. Befin-
den sich gegenüber von Türen Wände oder Bauteile, 
muss für die Durchfahrt mit Rollstuhl oder Rollator und 
der damit verbundenen Richtungsänderung statt einer 
Tiefe von 120 cm unbedingt eine Tiefe von 150 cm vor-
handen sein. Ein Abstand zu angrenzenden Wänden 
und Wandecken von mindestens 50 cm ab Türgriff er-
möglicht die seit liche Anfahrbarkeit von Rollstühlen 
und Rollatoren. Folgende Hinweise sind wichtig:
• Türbreite: Durchgangsbreite mindestens 80 cm; 

für Personen im Rollstuhl mindestens 90 cm

• Türhöhe: Durchgangshöhe mindestens 205 cm
• Griffe: Montagehöhe 85 cm (R) bis maximal 105 cm
• Orientierung: kontrastreich abge setz te Türblätter, 

Zargen, Griff e erleichtern Auffindbarkeit

 Schiebe türen ragen oft im geöffneten Zu- 
stand in die Türöffnung. Dadurch verring- 
ert sich die tatsächliche Durch gangsbreite.

Drehflügeltür und Schiebetür (Zeichnungen ohne Maßstab)

* bei gegenüber vorhandenen Bauteilen oder Wänden

Flure innerhalb einer Wohnung müssen für die Nutzung 
durch Rollstühle oder Gehhilfen mindestens 120 cm 
breit sein. Bei Rollstuhlnutzung ist zum Wenden min-
destens eine Bewegungsfläche von 150 × 150 cm vor-
zusehen. Diese darf sich mit der geforderten Bewe-
gungsfläche vor Türen überschneiden.
Greif- und Sichthöhen müssen an unter schied liche 
Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden. 

barrierefrei
120 × 120 cm

rollstuhlgerecht (R)
150 × 150 cm
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Greifhöhen und Bewegungsflächen (Zeichnungen ohne Maßstab)



Schlafraum
Der Schlafraum muss so geplant werden, dass ein Bett 
einzeln und von drei Seiten zugänglich aufgestellt werden 
kann. Folgende Details gilt es zu beachten:
• Bewegungsflächen: Rangierfläche mindestens ein-

mal im Raum 120 × 120 cm, für Menschen im Roll-
stuhl 150 × 150 cm; bei mindestens einem Bett Ab-
stand auf einer Längsseite des Bettes mindestens 
90 cm, auf der gegenüberliegenden Seite mindes-
tens 120 cm; für Personen im Rollstuhl Abstand auf 
einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm, auf 
der gegenüberliegenden Seite mindestens 120 cm;  
 vor Schränken Abstand mindestens 90 cm, für Men-
schen im Rollstuhl mindestens 150 cm 

• Greifbereich Schränke: zwischen 40 und 140 cm Höhe

Fenster
Ein barrierefreies Fenster 
muss leicht zu bedienen 
sein und in Sitzposition 
eine freie Sicht nach drau-
ßen ermöglichen. Niedrig 
mon tier te Fenstergriffe sind 
für Personen im Rollstuhl 
zu beachten. 

Küche
Die Küche bleibt der Versorgungsmittelpunkt einer Woh-
nung. Dort kann eigenständig gekocht, gegessen und ver-
weilt wer den. Es ist wichtig, viele Tätigkeiten sicher und  
eigenständig ausführen zu können. Eine Überecklösung 
zwischen Herd, Arbeitsfläche und Spüle erleichtert die Ar-
beitsabläufe. Arbeitshöhen und Greifhöhen spielen eine 
zentrale Rolle. Weitere Details und Maße sind bei der Pla-
nung zu beachten:

• Bewegungsflächen: vor Einrichtungs- und Ausstattungs-
elementen mindestens 120 × 120 cm, für Personen im 
Rollstuhl 150 × 150 cm 

• Greifbereiche: Einbauhöhe der Küchenschränke und -ge-
räte, zum Beispiel Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, 
zwischen 40 und 140 cm

• Spüle/Arbeitsfläche/Herd: unterfahrbar und untersitzbar, 
d. h. Oberkante ca. 80 cm; Unterkante auf 67 cm Höhe;  
unterfahrbare Arbeitsflächen mindestens 90 cm breit, eher 
120 cm, vorsehen; Einbau von Flachspül becken mit Unter-
putz- oder Flachsiphon; ausziehbare Hitze schutz platte 
unter Backofen verhindert Verbrennungen; glattes fugen-
loses Kochfeld erleichtert Ver schieben von Töpfen und 
Pfannen; Spülarmatur als Mischbatterie mit langem Be-
dienelement und eventuell Schlauchbrause; einfarbige 
Arbeitsflächen ohne Muster

• Küchenunterschränke/-hochschränke: Auszugskon s truk-
tionen, zum Beispiel Apothekerschrank, und Karus sell-
einsätze bieten Einsichts- und Zugriffsmöglichkeit; unter-
fahrbare Sockelzone, d. h. 30 – 40 cm hoch, 20 cm tief, 
erleichtert Anfahrt für Personen im Rollstuhl

• Küchenoberschränke: gute Erreichbarkeit und Einsehbar-
keit; für Personen im Rollstuhl Montageabstand der 
Schrankunterkante zur Arbeits oberfläche ca. 30 cm; 
Schrank tiefe 30 cm; durchsichtige Regalbretter erleich-
tern Übersicht im Sitzen

Wohnraum mit Freisitz
Wohnräume sollten nicht mit Mobiliar und Dekorations-
gegenständen überfrachtet werden. Sie verringern die Bewe-
gungsflächen und bilden oft gefährliche Stolperfallen. Eine 
freie Sicht über bodentiefe Fenster nach draußen oder trans-
parente Brüstungen auf Balkonen ermöglichen den Kontakt 
und die Teilhabe an der Außenwelt. Balkone und Terrassen 
müssen von der Wohnung aus schwellenlos erreichbar sein. 
Befindet sich gegenüber eines Balkonausgangs eine Wand 
oder Brüstung, muss der Balkon mindestens 150 cm tief sein. 
Weitere Planungsdetails sind:
• Bewegungsflächen: Rangierfläche mindestens einmal im 

Raum 120 × 120 cm, für Menschen im Rollstuhl 150 × 150 cm
• Absturzsicherung: Balkonbrüstung und Geländer sicht-

durchlässig gestalten ab einer Höhe von 60 cm

Grundrissbeispiel Küche und Unterfahrbarkeit (Zeichnungen ohne Maßstab)  Grundrissbeispiel Wohnzimmer mit Balkon (Zeichnung ohne Maßstab) Grundrissbeispiel Schlafzimmer (Zeichnung ohne Maßstab)

Fenster (Zeichnung ohne Maßstab)

Rollstuhlabstellplatz 
Die DIN 18040 Teil 2 fordert bei 
rollstuhlgerechten Wohnungen 
einen Rollstuhl ab stell platz vor 
oder in der Wohnung. In Schlaf-
räumen ist ein Rollstuhlabstell-
platz allerdings nicht erlaubt. 
Ein Wechsel vom Straßenroll-
stuhl auf den Haus rollstuhl 
muss möglich sein. Folgende 
Punkte sind wichtig:
• Fläche Abstellplatz:   

Breite mindestens 180 cm; Tiefe mindestens 150 cm
• Bewegungsfläche vor dem Abstellplatz: Breite min-

des tens 180 cm; Tiefe mindestens 150 cm 
• Anschlüsse: elektrischer Stromanschluss zur Batte-

rieaufladung für Elektrorollstühle

Diele/Garderobe
Bei einer möglichst quadratischen Grundfläche kann die 
Möblierung individuell angepasst werden und es ist ge-
nügend Platz zum An- und Auskleiden vorhanden. Bei 
ausreichend groß geplanten Dielen kann ein Rollstuhlab-
stellplatz integriert sein. Garderoben müssen in gut er-
reichbarer Greifhöhe platziert werden. Schiebe türen bei 
Schränken vermeiden in den Raum stehende Türblätter. 
Herunterklappbare Kleiderstangen erleichtern die Bedien-
barkeit für kleine Menschen und Menschen im Rollstuhl.

Abstellraum/Kellerraum 
Abstellräume in der Wohnung und im Keller müssen vor 
Regalen oder Schränken eine Bewegungs fläche von 
mindestens 120 × 120 cm, für Personen im Rollstuhl 
150 × 150 cm aufweisen. Drehflügeltüren sollten nach 
außen aufschlagen, eine Alternative sind Schiebetüren. 
Durchsichtige Lagerboxen oder Regalböden erleichtern 
den Überblick. Ein Abstellraum ersetzt nicht den Roll-
stuhlabstellplatz.
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